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Honorierung der Arbeiten in der amtlichen Vermessung; 
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Sehr geehrte Damen und Herren 

Über die Honorierung der Arbeiten in der amtlichen Vermessung per 1. Januar 2026 orientieren wir 

Sie wie folgt: 

 

1. Anwendungsfaktor 

Anlässlich der Sitzung der Kommission «Preisbasis» vom 14. November 2025 wurde beschlossen, 

die Teuerungsberechnung wie in den letzten Jahren gestützt auf die Norm sia 126 durchzuführen. 

Für die Honorarordnung HO33 ergibt sich für das Jahr 2026 ein Wert von 1.28, was einer Verände-

rung von 0.02 gegenüber dem Jahr 2025 entspricht. 

 

Für das Jahr 2026 beträgt der Anwendungsfaktor HO33 «Aargau» daher 1.25. 
 
 
2. Stundenansätze 

Die Stundenansätze für die Honorarkategorien werden für den Funktionsbereich «Geomatik» durch 

das Departement festgelegt. 

Das Departement Volkswirtschaft und Inneres hat am 28. November 2025 beschlossen, für die Ho-

norarkategorien im Funktionsbereich «Geomatik» der «Empfehlungen zur Honorierung von Architek-

ten und Ingenieuren» die nachfolgenden maximalen Stundenansätze vorzugeben. 

 

Kategorie A B C D E F G 

Ansatz 250.- 195.- 168.- 143.- 119.- 108.- 104.- 

 

Der Stundenansatz 2026 wird für die Kategorien A und B gegenüber 2025 um drei Franken erhöht. 

Die Kategorien C, D, E und G werden um zwei Franken erhöht und die Kategorie F um einen Fran-

ken. Für Lernende der Geomatik betragen die Stundenansätze im 3. und 4. Lehrjahr 0.75 der Kate-

gorie G und im 1. und 2. Lehrjahr 0.5 der Kategorie G. 

Gemäss früheren Vereinbarungen mit der Ingenieur Geometer Schweiz (IGS) werden keine separa-

ten Entschädigungen für Informatik-Dienstleistungen ausgerichtet. 
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In Sachen Einstufung des Personals in die entsprechende Honorarkategorie bitten wir die Nachfüh-

rungsgeometer, uns die Liste (als PDF) bis 9. Januar 2026 zur Genehmigung einzureichen. 

Dieses Kreisschreiben tritt per 1. Januar 2026 in Kraft. 

 

 

Simone Stirnimann 

Kantonsgeometerin 
 

 

Verteiler 

• Nachführungsgeometer 

• DVI, Abteilung Register und Personenstand, Sektion Rechtsdienst 

• DFR, Landwirtschaft Aargau, Sektion Strukturverbesserungen und Raumnutzung 

• Vermessungsamt intern 

• Verein Aargauer Geometer, Reto Porta, Präsident, Neumarkt 1, 5201 Brugg 
 

 

 

 

 


